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Die Hausbeamtin

25 Jahre Hausbeamtinnen-Verein

«Wenn man eine Hausbeamtin anstellen will,
die befehlen kann, so muss man eine Absolventin
der Zürcher Schule suchen. Will man aber eine, die
mitarbeitet, so ist es empfehlenswert, eine ehemalige

Schülerin der St. Galler Schule zu suchen.» —•

So lautet — besonders in Kreisen des VSA — oft
das Urteil. Dieses ist zwar überspitzt, kennen wir
doch genug «Zürcherinnen», denen man es zum
Vorwurf machen muss, dass sie zuviel alles selber
machen und sich zu wenig entlasten, während uns
auch St. Gallerinnen bekannt sind, die sehr gut
befehlen können, ohne mitzuarbeiten. Dieses Werturteil

zeigt jedoch blitzlichtartig die Problematik
des Hausbeamtinnen-Berufes. Sie muss eben beides
können, im rechten Moment befehlen und im
richtigen Moment selber Hand anlegen, da mitarbeiten,
wo es not tut, wo eine ständige Kontrolle unerläss-
lich ist, aber sich da entlasten, wo die Arbeit von
selber läuft. Letzten Endes geht es ja nicht darum,
Befehle zu erteilen. «Gouverner — c'est prévoir»,
das gilt auch für die Hausbeamtin. Sie muss jede
Arbeit, die sie von den Untergebenen verlangt,
beherrschen, sie muss abschätzen können, wieviel
Zeit dafür benötigt wird. Sie muss die Arbeit auf
das vorhandene Personal gerecht verteilen können
und muss dabei auch an Freizeit und Ferien denken.

Da heute in den Betrieben die Löhne den
grössten Ausgabenposten darstellen, ist es besonders

wichtig, dass alle Arbeiten systematisch und
rationell ausgeführt werden.

Seit 1911 resp. 1916 bilden die Haushaltungsschule

der Sektionen Zürich resp. St. Gallen des
Schweiz. Gemeinnützigen Frauenvereins
Hausbeamtinnen aus. (Seit einigen Jahren arbeitet die
Haushaltungsschule «Stella matutina» in Hertenstein

im gleichen Sinne.) In der Festschrift, die
der Schweiz. Verein diplomierter Hausbeamtinnen
aus Anlass seines 25jährigen Bestehens herausgibt,
besprechen die Vorsteherinnen der erwähnten
Schulen die Entwicklung der Berufsausbildung.
Man sieht daraus, dass sich das Lehrprogramm stets
den wachsenden Bedürfnissen des Berufes ange-
passt hat. Der Kontakt mit den Praktikumsleiterinnen,

mit 'den Arbeitgebern hat den Schulen immer
wieder gezeigt, wo noch Lücken auszufüllen sind.
Besonders wertvoll ist der Unterricht, den an der
Zürcher Schule zwei im Beruf stehende
Hausbeamtinnen erteilen, die eine in Hauswirtschaft,
Betriebsführung und Anleitungs-Uebungen, die
andere im Waschen für den Grossbetrieb. Sorgen die
Schulen für den ständigen Kontakt mit der Praxis,
so bleibt doch der Berufsverein auch nicht müssig.

Wie aus dem Bericht der langjährigen
Präsidentin Frl. J. Steffen, hervorgeht, hat der Verein in
den 25 Jahren 20 Fortbildungskurse durchgeführt.
Am häufigsten kam das Thema «Personalführung»

und die damit zusammenhängenden Probleme zur
Sprache. Zweimal fanden Materialkurse über
Textilien und Waschen an der EMPA in St. Gallen
statt. «Was muss die Hausbeamtin vom Bauen
wissen», war das Thema eines anderen Kurses. Die
Stellung der Praktikantin und ihre Ausbildung
wurde in Zusammenarbeit mit Arbeitspsychologen
behandelt. Die eigene Stellenvermittlung erwies
sich als sehr wertvoll. In den letzten Jahren konnten

längst nicht alle Angebote befriedigt werden.
Das eigene Mitteilungsblatt, das zwar nur alle drei
Monate erscheint, versucht, ein Bindeglied zu sein
und Anregungen für den vielseitigen Beruf zu
bringen.

Verschiedentlich tauchte die Frage der staatlichen

Anerkennung des Berufes auf, d. h. die
Unterstellung unter das Bundesgesetz für die berufliche
Ausbildung. Die Bedingungen des BIGA waren
jedoch für die Ausbildungsstätten wie auch für den
Verein unannehmbar. Die theoretische Ausbildung
hätte zu Gunsten der rein praktischen Schulung
stark eingeschränkt werden müssen. Heute sind
aber theoretische Kenntnisse in der Ernährungslehre,

in der Nahrungsmittellehre sehr wichtig und
unerlässlich. Man denke an die Bedeutung der
Diätetik, wo es gilt, eine richtig zusammengesetzte
aber doch nicht zu teure Kost zu verabreichen).
Ohne umfassende Kenntnisse der chemischen
Vorgänge beim Waschen kann eine Hausbeamtin ein
neues Waschmittel nicht beurteilen. Aber auch die
rein ethische Seite des Berufes bedarf einer
sorgfältigen Ausbildung.

Im zweiten Teil der Festschrift (zu beziehen
beim Hausbeamtinnen-Büro des Kantonsspitales
Zürich zu Fr. 1.—) berichten Berufstätige von ihrer
Arbeit. Man spürt aus allen Beiträgen die Liebe
zum Beruf, die Hingabe an die gestellte Aufgabe,
sei es nun im Heim, im Spital, im Sanatorium, im
Hotel oder als Mitarbeiterin des Mannes in der
Anstalt.

Der Anlass des 25jährigen Bestehens des Vereins
wurde natürlich dazu benützt, die Generalversammlung

festlich zu gestalten, was sowohl durch
einen Vortrag von Herrn Oberstdivisionär Edgar
Schumacher über das Thema «Vom Segen der
Heiterkeit» als auch durch ein festliches Bankett mit
nachfolgendem Unterhaltungsprogramm geschah.
Neben den Vertretern von Stadt und Kanton Zürich
begrüsste auch der Delegierte des Schweiz. Verbandes

für Anstaltswesen, Herr Bächler, die
Festversammlung. Er überbrachte die Glückwünsche seines

Verbandes und konnte darauf hinweisen, dass

unsere Probleme auch diejenigen seiner Organisation
sind. Ein gemütlicher Teil beschloss die in allen

Teilen gut verlaufene Tagung. Eine schöne Fahrt
mit einem «Roten Pfeil» in die Ostschweiz brachte
den versammelten Kolleginnen am folgenden Tag
die so notwendige Entspannung. Gr.
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